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BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 533/19
_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 30 2017 112 694.1

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

22. Juli 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des

Richters Kruppa und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
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G r ü n d e :

I.

Das Wortzeichen

INTEGRALGERÜST

ist am 8. Dezember 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistun-

gen angemeldet worden:

Klasse 6: Arbeitsbühnen [Tragwerke]; Arbeitsbühnen aus Metall [Gerüst];

Arbeitsbühnen aus Metall [Gerüsttürme]; Arbeitsplattformen aus

Metall zur Verwendung mit Gerüsten; Balken aus unedlen Metallen für

Gerüste; Baumaterialien und Bauelemente aus Metall; Bauten und

transportable Bauten aus Metall; Gerüstböden aus Metall; Gerüste

aus Metall [Tragkonstruktionen für Bauten]; Gerüste aus Metall für

Bauzwecke; Gerüste aus Metall für Räume; Gerüststangen aus Metall;

Gerüstvorrichtung aus Metall; Leitern und Gerüste aus Metall; Metall-

konstruktionen; Mobile Hubarbeitsbühnen [Gerüste] aus Metall; Platt-

formstufen aus Metall für Gerüste; Rampen aus Metall zur Verwen-

dung mit Gerüsten; Transportable Plattformen aus Metall [Gerüste];

Treppen aus Metall zur Verwendung mit Gerüsten; Vorgefertigte

Gerüstrahmen aus Aluminium; Zugangsplattformen [Gerüste] aus

Metall;

Klasse 19: Treppen, nicht aus Metall, zur Verwendung mit Gerüsten; Transpor-

table Bauten, nicht aus Metall; Sicherheitsgerüste, nicht aus Metall;

Rampen, nicht aus Metall, zur Verwendung mit Gerüsten; Plattform-
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stufen, nicht aus Metall, zur Verwendung mit Gerüsten; Mobile Hub-

arbeitsbühnen [Gerüste, nicht aus Metall]; Mehrschichtpaneele aus

Kunststoff für Bauzwecke; Kunststoffplatten zur Verwendung im Bau-

wesen; Kunststoffbeläge für Bauzwecke; Kunststoffbauplatten;

Geschäumte Kunststoffe für Bauzwecke; Gerüste, nicht aus Metall;

Gerüstbretter, nicht aus Metall; Beläge für Treppen, nicht aus Metall;

Baustoffe aus Kunststoffmaterial; Baumaterialien aus faserverstärk-

tem Kunststoff; Bauelemente aus Kunststoff; Arbeitsplattformen, nicht

aus Metall, zur Verwendung mit Gerüsten; Arbeitsbühnen [Gerüst-

türme], nicht aus Metall; Arbeitsbühnen [Gerüste], nicht aus Metall;

Klasse 37: Abbau von Gerüsten; Bau von Stahlkonstruktionen; Bauwesen; Bereit-

stellung von Informationen in Bezug auf den Verleih von Baumaschi-

nen und -geräten; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf die

Reparatur oder Wartung von Baumaschinen und -geräten; Gerüstbau;

Montage von Gerüsten; Montage von vorgefertigten Bauten und Trag-

werken; Reparatur oder Wartung von Bauausrüstungen und -maschi-

nen; Reparatur von Gerüsten; Vermietung von Aluminiumgerüsten;

Vermietung von Arbeitsbühnen; Vermietung von Baugerüsten; Ver-

mietung von Gerüstbrettern; Vermietung von Gerüsten; Vermietung

von Gerüsten für den Bau; Vermietung von Plattformen und Gerüsten;

Vermietung von Stahlgerüsten; Zurverfügungstellen von Informatio-

nen bezüglich Bauwesen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 6, hat die Anmel-

dung – nach vorangegangener Beanstandung vom 6. Februar 2018 – mit Beschluss

vom 27. November 2018 vollständig zurückgewiesen.
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Zur Begründung hat es unter Bezugnahme auf die Ausführungen im Beanstan-

dungsbescheid ausgeführt, dem Anmeldezeichen fehle es hinsichtlich der bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen an der für eine Eintragung erforderlichen

Unterscheidungskraft. Darüber hinaus stehe der Eintragung des Anmeldezeichens

auch ein Freihaltebedürfnis entgegen.

Das Anmeldezeichen setze sich aus zwei Begriffen des deutschen Grundwortschat-

zes („INTEGRAL“ und „GERÜST“) zusammen, die sowohl einzeln als auch in der

konkret beanspruchten Kombination „INTEGRALGERÜST“ mühelos und unmittel-

bar im Sinne von „zu einem Ganzen dazugehörendes Gerüst“ bzw. „(ein) vollstän-

diges, für sich bestehendes Gerüst“ verstanden würden.

Nachweislich werde der vergleichbar und auch nach den deutschen Sprachregeln

aufgebaute Sachbegriff „Haustechnik-Integralgerät“ im Bereich der Haustechnik

verwendet, was Recherchen belegten. Das Anmeldezeichen beschreibe in für die

angesprochenen Verkehrskreise (hier Fachleute und Spezialisten auf dem Bau-

sektor) verständlicher Weise lediglich bestimmte Eigenschaften einer Gerüstbau-

technologie, nämlich die Zusammenführung verschiedener Komponenten eines

Gerüstsystems (z. B. des klassischen Rahmen- und Modulgerüsts) in eine moderne

integrale Gerüstlösung bzw. die ganzheitliche Einbindung eines Gerüstsystems in

eine Baumaßnahme. Es weise somit auf bestimmte Eigenschaften oder Funktionali-

täten hin, welche den so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zuge-

schrieben würden. Eine darüber hinausgehende Besonderheit, in der die angespro-

chenen Verbraucher einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen könnten, weise

die Wortkombination hingegen nicht auf.

Der rein beschreibende Sachinhalt habe zudem zur Folge, dass das Anmeldezei-

chen für die Konkurrenten der Anmelderin und den allgemeinen Geschäftsverkehr

freizuhalten sei.
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Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 3. Januar 2019, mit der

sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle

für Klasse 6, vom 27. November 2018 aufzuheben.

Sie führt aus, der Beurteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes, dass dem

Zeichenbestandteil „INTEGRAL“ oder dem Gesamtzeichen „INTEGRALGERÜST“

eine eindeutige Sachinformation zu entnehmen sei, könne nicht gefolgt werden.

Dies liege darin begründet, dass erstgenannter differenzierter zu betrachten sei.

Das Wort „INTEGRAL“ sei ein Polysem, ein sprachliches Zeichen, welches für ver-

schiedene Bedeutungen oder Begriffe stehe. Werde der Zusammenhang berück-

sichtigt, sei festzustellen, dass sich in bestimmten Bereichen spezifische Bedeutun-

gen für „INTEGRAL“ durchgesetzt hätten. Im deutschen Sprachraum sei der Begriff

im Allgemeinen im Zusammenhang mit der Integralrechnung bekannt, er rufe somit

vorwiegend Assoziationen mit der Mathematik hervor. Über das allgemeine Ver-

ständnis hinaus gebe es vereinzelt auch branchenspezifische Bedeutungen, etwa

im Bereich der Automobilindustrie oder im Bereich der Haustechnik.

Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts weise insbeson-

dere der Zeichenbestandteil „INTEGRAL“ und damit auch das Gesamtzeichen

„INTEGRALGERÜST“ keine sich dem Verkehr unmittelbar aufdrängende Bedeu-

tung in Verbindung mit den einzelnen gegenständlichen Waren und Dienstleistun-

gen auf. Vielmehr gebe es für das Wort „INTEGRAL“ im Bereich des Bauwesens

keinen belegten spezifischen Begriffsgehalt.

Im Rahmen des internen Markenfindungsprozesses habe sie eine umfassende

Recherche zu der Frage durchgeführt, ob „INTEGRAL“ im Baubereich mit einer spe-

zifischen Bedeutung belegt sei und sich gerade deshalb für das Zeichen

„INTEGRALGERÜST“ entschieden, weil es hierzu keine relevanten Treffer gegeben

habe.
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Weiterhin habe es das Deutsche Patent- und Markenamt unterlassen, die bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen differenziert zu prüfen. Auf Grund der Tat-

sache, dass es sich bei dem Anmeldezeichen nicht um eine eindeutig beschrei-

bende Sachangabe handele, stünde dessen Eintragung auch kein Freihaltebedürf-

nis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwie-

sen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutref-

fenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Anmeldezei-

chen die Eintragung versagt, da es ihm an der hierfür erforderlichen Unterschei-

dungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

1. Unterscheidungskraft ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung,

vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der

Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten

Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer

Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet;

GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 -

HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat;

GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 -

Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006,

850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht

darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu

gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006,

229, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008,
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710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World). Da allein das

Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen,

so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutz-

hindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR

2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der betei-

ligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels

und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen

Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist

(vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004,

943, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010,

825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL

WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen

die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt ihrer Anmeldung (vgl. BGH GRUR

2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund

stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674,

Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR

2009, 952, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL

WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR

2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wen-

dungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die

– etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den

Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wer-

den (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR

2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich
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auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen

zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu

diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR

2006, 850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

Unter Berücksichtigung vorgenannter Grundsätze kann dem Anmeldezeichen die

für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht beigemessen werden.

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Zeichenbestandteilen

„INTEGRAL“ und „GERÜST“ zusammen. Das von dem lateinischen Verbum

„integrare“ im Sinne von „wiederherstellen, ergänzen“ abgeleitete Wort „integrieren“

bedeutet im Deutschen u. a. „in ein größeres Ganzes eingliedern“ oder „zu einem

übergeordneten Ganzen zusammenschließen“ (vgl. unter „www.duden.de“, Such-

begriff: „integrieren“). Das dazugehörige Adjektiv „INTEGRAL“ hat im Deutschen die

Bedeutung „zu einem Ganzen dazugehörend und es erst zu dem machend, was es

ist“ (vgl. unter „www.duden.de“, Suchbegriff: „integral“).

Der zweite Zeichenbestandteil „GERÜST“ bezeichnet eine „(aus Stangen oder

Metallrohren, Brettern o. Ä. errichtete) Konstruktion besonders für Bau-, Reparatur-

und Montagearbeiten“ (vgl. unter „www.duden.de“, Suchbegriff: „Gerüst“). Ein

Gerüst ist eine vorübergehende, im Allgemeinen wieder verwendbare Hilfskonstruk-

tion aus meist standardisierten Gerüstbauteilen aus Holz und/oder Metall, Stahl

oder Aluminium, die als Arbeitsplattform, zur Befestigung der Schalung oder als

Schutzeinrichtung verwendet wird. Ein Gerüst kann unterschiedliche Ausführungs-

arten aufweisen (z. B. Stangengerüst, Leitergerüst oder Systemgerüst). Bei den

aktuell auf dem Markt befindlichen Systemgerüsten handelt es sich um Modulge-

rüste und Rahmengerüste. Modulgerüste, auch Knotenpunktgerüste, sind Gerüste

mit regelmäßigen Knotenpunktabständen zur Komplettierung mit anderen Gerüst-

bauteilen, während Rahmengerüste aus vorgefertigten Rahmen bestehen (vgl.

unter „www.wikipedia.org“, Suchbegriff: „Gerüst“).
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In seiner Gesamtheit werden die angesprochenen Verkehrskreise (Fachkreise aus

dem Bereich des Bauwesens, speziell des Gerüstbauwesens) das sprachüblich

gebildete Anmeldezeichen ohne analysierende Betrachtungsweise als die Bezeich-

nung eines Gerüsts bzw. eines Gerüstkonzeptes verstehen, bei dem mehrere Kom-

ponenten zu einem Ganzen zusammengefügt sind (vgl. in diesem Zusammenhang

auch BPatG 24 W (pat) 523/10 - Integralanlage). Ein „INTEGRALGERÜST“ kann

somit eine Gerüstart bezeichnen, die unterschiedliche Gerüsttypen, wie etwa ein

Rahmen- als auch ein Modulgerüst, in sich vereinigt und zu einem einheitlichen

Gerüst zusammenfügt (etwa im Sinne eines modularen Baukastensystems).

Soweit die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, der Zeichenbestandteil

„INTEGRAL“ verfüge im Bereich des Bauwesens über keinen spezifisch belegten

Bedeutungsgehalt, steht dies vorgenanntem Verkehrsverständnis nicht entgegen.

Der Verkehr ist nämlich daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen

Begriffen und Abbildungen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene

Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Unbeacht-

lich ist in diesem Zusammenhang ebenfalls, ob die Wortneubildung vom Markenan-

melder „erfunden“ worden ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage,

§ 8, Rdnr. 199).

b) In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die im

Wesentlichen einen unmittelbaren Bezug zum Gerüstbau aufweisen, bringt das

Anmeldezeichen damit lediglich deren Eigenschaften oder Zweckbestimmung zum

Ausdruck, was der Annahme der für eine Eintragung erforderlichen Unterschei-

dungskraft entgegensteht:

Die Waren der Klasse 6

„Arbeitsbühnen [Tragwerke]; Arbeitsbühnen aus Metall [Gerüst]; Arbeits-

bühnen aus Metall [Gerüsttürme]; Arbeitsplattformen aus Metall zur

Verwendung mit Gerüsten; Balken aus unedlen Metallen für Gerüste;
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Baumaterialien und Bauelemente aus Metall; Bauten und transportable

Bauten aus Metall; Gerüstböden aus Metall; Gerüste aus Metall [Trag-

konstruktionen für Bauten]; Gerüste aus Metall für Bauzwecke; Gerüste

aus Metall für Räume; Gerüststangen aus Metall; Gerüstvorrichtung aus

Metall; Leitern und Gerüste aus Metall; Metallkonstruktionen; Mobile

Hubarbeitsbühnen [Gerüste] aus Metall; Plattformstufen aus Metall für

Gerüste; Rampen aus Metall zur Verwendung mit Gerüsten; Transpor-

table Plattformen aus Metall [Gerüste]; Treppen aus Metall zur Verwen-

dung mit Gerüsten; Vorgefertigte Gerüstrahmen aus Aluminium;

Zugangsplattformen [Gerüste] aus Metall“

können als Gerüst selbst (wie beispielsweise „Gerüste aus Metall“) oder als Teil

eines Gerüstes (wie beispielsweise „Gerüststangen aus Metall“) in ein aus mehre-

ren Komponenten bestehendes Gerüst integriert werden. „Arbeitsbühnen“ können

wiederum zur Erstellung eines Gerüstes im vorgenannten Sinne verwendet werden.

Entsprechend verhält es sich hinsichtlich der Waren der Klasse 19

„Treppen, nicht aus Metall, zur Verwendung mit Gerüsten; Transportable

Bauten, nicht aus Metall; Sicherheitsgerüste, nicht aus Metall; Rampen,

nicht aus Metall, zur Verwendung mit Gerüsten; Plattformstufen, nicht

aus Metall, zur Verwendung mit Gerüsten; Mobile Hubarbeitsbühnen

[Gerüste, nicht aus Metall]; Mehrschichtpaneele aus Kunststoff für Bau-

zwecke; Kunststoffplatten zur Verwendung im Bauwesen; Kunststoff-

beläge für Bauzwecke; Kunststoffbauplatten; Geschäumte Kunststoffe

für Bauzwecke; Gerüste, nicht aus Metall; Gerüstbretter, nicht aus Metall;

Beläge für Treppen, nicht aus Metall; Baustoffe aus Kunststoffmaterial;

Baumaterialien aus faserverstärktem Kunststoff; Bauelemente aus

Kunststoff; Arbeitsplattformen, nicht aus Metall, zur Verwendung mit
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Gerüsten; Arbeitsbühnen [Gerüsttürme], nicht aus Metall; Arbeitsbühnen

[Gerüste], nicht aus Metall“.

Auch diese lassen sich in Form eines Gerüsts (wie beispielsweise „Sicherheits-

gerüste“) oder in Form eines Gerüstteils (wie beispielsweise „Treppen, nicht aus

Metall, zur Verwendung mit Gerüsten“) als Komponenten eines aus mehreren Ele-

menten zusammengefügten (Integral-)Gerüsts einsetzen. „Mehrschichtpaneele aus

Kunststoff für Bauzwecke; Kunststoffplatten zur Verwendung im Bauwesen; Kunst-

stoffbeläge für Bauzwecke; Kunststoffbauplatten; Geschäumte Kunststoffe für Bau-

zwecke; Baustoffe aus Kunststoffmaterial; Baumaterialien aus faserverstärktem

Kunststoff; Bauelemente aus Kunststoff“ können als Belag (etwa „Kunststoffbeläge

für Bauzwecke“) beispielsweise auf den Gerüstplattformen, als leichte Gerüstbretter

(etwa „Kunststoffbauplatten“) oder als Gerüststangen (etwa „Bauelemente aus

Kunststoff“) im Rahmen eines aus mehreren Komponenten zusammengefügten

Gerüsts Verwendung finden. „Beläge für Treppen“ werden auch auf Plattformstufen

für Gerüste aufgebracht, um ein sicheres Besteigen des Gerüsts zu gewährleisten.

Die beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 37

„Abbau von Gerüsten; Bau von Stahlkonstruktionen; Bauwesen; Bereit-

stellung von Informationen in Bezug auf den Verleih von Baumaschinen

und -geräten; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf die Repara-

tur oder Wartung von Baumaschinen und -geräten; Gerüstbau; Montage

von Gerüsten; Montage von vorgefertigten Bauten und Tragwerken;

Reparatur oder Wartung von Bauausrüstungen und -maschinen; Repa-

ratur von Gerüsten; Vermietung von Aluminiumgerüsten; Vermietung von

Arbeitsbühnen; Vermietung von Baugerüsten; Vermietung von Gerüst-

brettern; Vermietung von Gerüsten; Vermietung von Gerüsten für den

Bau; Vermietung von Plattformen und Gerüsten; Vermietung von Stahl-

gerüsten; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich Bauwesen“
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können sich gleichermaßen auf Anlagen beziehen, bei denen es sich um Integral-

gerüste handelt (wie etwa „Abbau von Gerüsten“ bzw. „Reparatur von Gerüsten“),

oder auf Waren, die Bestandteile von Integralgerüsten sind (wie etwa „Vermietung

von Gerüstbrettern“). Die Dienstleistungen „Bereitstellung von Informationen in

Bezug auf den Verleih von Baumaschinen und -geräten“, „Bereitstellung von Infor-

mationen in Bezug auf die Reparatur oder Wartung von Baumaschinen und -gerä-

ten“ sowie „Reparatur oder Wartung von Bauausrüstungen und -maschinen“ kön-

nen sich wiederum mit Baumaschinen, -geräten und -ausrüstungen befassen, die

dem Integralgerüstauf- und -abbau dienen (wie z. B. Kräne). Der Gegenstand der

Dienstleistungen „Bauwesen“ sowie „Zurverfügungstellen von Informationen bezüg-

lich Bauwesen“ kann auch das „Gerüstbauwesen“ im Allgemeinen und das „Inte-

gralgerüstbauwesen“ im Besonderen sein.

2. Aus vorstehend Gesagtem folgt weiter, dass die Frage, ob der Eintragung des

Anmeldezeichens darüber hinaus ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG entgegensteht, im Ergebnis dahinstehen kann.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
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1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-

anwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses

beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundes-

gerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein Kruppa Söchtig


